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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzungen 
und örtliche Bauvorschriften: 

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022 
(BGBl. I S. 1726) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

„Nicht großflächiger Lebensmittelmarkt“ (§ 9 (1) Nr. 1 und § 12 (1) BauGB) 

1.1.1 Zulässig sind: 
▪ ein Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit einer maximalen Verkaufsfläche von 

799 m² mit integriertem Backshop und zugehörige Nebenräume (z.B. Sozial-
räume), Anlieferungsbereiche und Stellplätze  

▪ zugehöriges Café, das in Grundfläche und Baumasse dem Lebensmittelmarkt 
untergeordnet ist; die gastronomische Nutzung wird auf 175 m² begrenzt. 

▪ Nebenanlagen (wie z.B. Einkaufswagenboxen, Ladestation für Elektromobile) 
 

Hinweis: 

Zur Definition der Verkaufsfläche wird auf das Urteil des Bundesverwaltungsgericht 
vom 24.11.2005 – BverwG 4 C 10.04 verwiesen. 

 

1.1.2 Gem. § 12 (3a) BauGB i.V.m. § 9 (2) BauGB sind nur Vorhaben zulässig, die in den 
planungsrechtlichen Festsetzungen als zulässig festgesetzt sind und die durch den 
Durchführungsvertrag gedeckt sind. Änderungen des Durchführungsvertrages oder 
der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind zulässig.  
 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch 

▪ die Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ die Höhe der baulichen Anlagen, 
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▪ die Zahl der Vollgeschosse (Z). 

1.2.1 Grundflächenzahl (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist dem Planeintrag zu entnehmen. 

Sie kann durch Stellplätze mit ihren Zufahrten, durch bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche sowie Nebenanlagen bis zu einer GRZ von 0,85 überschrit-
ten werden.  

1.2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO) 

1.2.2.1 Die maximale Gebäudehöhe ist dem Planeintrag zu entnehmen und ist bezogen auf 
Normalnull (NN). Die Gebäudehöhe wird am höchsten Punkt der Dachfläche gemes-
sen.  

1.2.2.2 Untergeordnete Bauteile für Technik (z.B. Lüftung etc.) sind auf einer Fläche von ma-
ximal 15% der Gesamtdachfläche bis zu einer maximalen Höhe von 2 m über der 
maximalen Gebäudehöhe zulässig.  

1.2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 21 BauNVO) 
Die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse (Z) ist dem Planeintrag zu entneh-
men.  

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Für die im Plangebiet „nicht großflächiger Lebensmittelmarkt“ festgesetzte abwei-
chende Bauweise (a) gelten die Vorschriften der offenen Bauweise, wobei auch Ge-
bäudelängen über 50 m zulässig sind. 

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die festge-
setzten Baugrenzen im zeichnerischen Teil. 

1.5 Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 12, 23 BauNVO) 

1.5.1 Offene Pkw-Stellplätze und Fahrradstellplätze sind innerhalb des gesamten Plange-
biets zulässig. 

1.5.2 Garagen und Carports sind nicht zulässig. 

1.6 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 14, 23 BauNVO) 

Untergeordnete, ausgelagerte Nutzungen wie überdachte Einkaufswagenboxen bis 
zu einer Grundfläche von jeweils 30 m² sind im gesamten Plangebiet „Nicht großflä-
chiger Lebensmittelmarkt“ zulässig. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Die Dachflächen sind zu mindestens 80% mit einer mindestens 12 cm dicken Sub-
stratschicht extensiv zu begrünen. Geeignete Pflanzen sind anspruchslose Gräser 
und Sedumarten. Auf ein humusarmes mineralisches Substrat ist zu achten. 

1.7.2 Die Schutzmauer zur Abschirmung der Stellplatzanlage ist gemäß Pflanzliste zu be-
grünen. 

1.7.3 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind für Fahrrad- und Pkw-Stell-
platzflächen wasserdurchlässige Beläge mit belebter Bodenzone (z.B. Rasenpflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen) zu verwenden. 
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1.7.4 Verkehrsflächen sowie Flächen, die von Lkws befahren oder als Lagerflächen ge-
nutzt werden sowie Flächen, auf denen ein Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen erfolgt, sind wasserundurchlässig herzustellen.  

1.7.5 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind nur zulässig, wenn sie beschichtet 
oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontamination des Bodens 
durch Metallionen zu befürchten ist. 

1.7.6 Beleuchtung mit starker Abstrahlung nach oben oder in Richtung der freien Land-
schaft ist unzulässig. Für Außenbeleuchtung sind ausschließlich insektenfreundliche 
Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 K (z.B. LED-Lampen) zu-
lässig. Die Leuchtgehäuse müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt 
sein, die Oberflächentemperatur darf 60 °C nicht überschreiten. 
 

1.8 Flächen für die Erhaltung sowie für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nrn. 25a und 25b BauGB) 

An den festgesetzten Standorten für Baumpflanzungen sind Bäume gemäß der 
Pflanzenliste zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zudem ist in den 
ersten Jahren der Entwicklung (5 Jahre) eine ausreichende Bewässerung und Ent-
wicklungspflege zu gewährleisten. Ein Monitoring hat in diesem Zeitraum jährlich zu 
erfolgen (ggf. sind Pflegearbeiten vorzunehmen). Bei Abgang sind gleichwertige Er-
satzgehölze gemäß der Pflanzenliste zu pflanzen (Pflanzqualität Hochstamm 3x ver-
pflanzt, Stammumfang min. 18 cm). Die Verwendung von Nadelgehölzen und Koni-
feren ist nicht zulässig.  
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

2.1 Dach- und Fassadengestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Zulässig sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit 0° - 10° Dachneigung. 

2.1.2 Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende Materialien sind im gesamten Plange-
biet nicht zulässig. Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, sind reflekti-
onsarm herzustellen. Oberflächen aus Metall sind mit einem Deckanstrich zu verse-
hen. 

2.1.3 Die Fassade ist in Holzbauweise auszuführen oder mit Holz zu verkleiden. 
 

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.2.1 Werbeanlagen an Gebäuden sind zulässig, wenn 
▪ die Werbeanlage an der Fassade platziert wird und 
▪ die jeweilige Gebäudehöhe nicht überschritten wird. 

2.2.2 Im Plangebiet sind freistehende Werbeanlagen (z.B. Fahnenmasten oder Pylonen) 
unzulässig. 

2.2.3 Werbeanlagen, die mit Hilfe von fluoreszierenden Farben, Neonfarben oder Reflek-
toroberflächen leuchten, sind ausgeschlossen. Werbeanlagen, die bewegliche 
Schrift- bzw. Bildwerbung nutzen, sind unzulässig. Damit sind auch Prismenwände, 
Laufschriften, Blinklichter, drehbare Werbeanlagen und Sky-Beamer ausgeschlos-
sen. 

 

2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und 
dauerhaft zu unterhalten. 

Hinweis:  
Gemäß § 21a LNatSchG sind Gartenanlagen insektenfreundlich zu gestalten und zu 
begrünen. Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind nicht zulässig. 
Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt wer-
den. 

2.3.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 

 



Gemeinde Oberried Stand: 17.04.2023 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan  Fassung: Satzung 
und örtliche Bauvorschriften „Lebensmittelmarkt“ gem. § 10 (1) BauGB 
   

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN  Seite 5 von 13 

 
 

 

2.4 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen sind unzulässig. Dies gilt nicht für Stützmauern und Schutzwände 
entlang der Landesstraße L126 und der Kreisstraße K4960 und für betriebsbedingt 
notwendige Einzäunungen. 

2.5 Umgang mit Niederschlagswasser (§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.5.1 Das Baugebiet „nicht großflächiger Lebensmittelmarkt“ ist im Trennsystem zu ent-
wässern. 

2.5.2 Im Baugebiet „nicht großflächiger Lebensmittelmarkt“ sind Anlagen zur Sammlung, 
Rückhaltung und vollständigen Versickerung des Niederschlagswassers herzustel-
len. Dabei ist auch die Behandlung und Versickerung des Niederschlagswassers 
der angrenzenden Straßenflächen zu berücksichtigen. 

 

Hinweis:  
Die Vorgaben zur Entwässerung im Entwässerungskonzept von Fichtner Water & 
Transportation aus Freiburg sind zu beachten. 
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3 HINWEISE 

3.1 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Er-
schütterungen, Stäube oder Geräuschen kommen, die als ortsüblich hinzunehmen 
sind. 

3.2 Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung wird entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW 
in Abhängigkeit der Nutzung (§ 3 FwG, § 2 Abs. 5 LBOAVO) festgelegt. Bei dem ge-
planten Gewerbegebiet ist eine Löschwasserversorgung von mind. 96 m³/Stunde 
über einen Zeitraum von zwei Stunden sicherzustellen. 

Hydranten sind so anzuordnen, dass die Entnahme von Wasser jederzeit leicht 
möglich ist. Als Grundlage sind die DVGW-Arbeitsblätter W 331 und W 400 zu be-
achten. 

Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr si-
chergestellt werden muss, sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe entsprechende 
Zugänge bzw. Zufahrten und Aufstellflächen zu schaffen (§ 2 Abs. 1-4 LBOAVO). 

Zufahrten und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr sind nach den Vor-
gaben der VwV – Feuerwehrflächen auszuführen. 

3.3 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung von Baumaßnahmen archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-
meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-
schichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werkta-
ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.4 Artenschutz 

Die folgenden artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
sind umzusetzen: 

Pflanzen 

▪ Der Kronentraufbereich der in räumlicher Nähe zum Plangebiet liegenden grö-
ßeren Sal-Weide (Flst. Nr. 52/2) ist noch vor Baubeginn mit einem Bauzaun / 
Bauschutzzaun geschlossen zu umstellen, sodass kein Befahren und keine La-
gerung von Baumaterialien o.ä. unter dem Baum möglich sind. In diesem Fall 
kann somit auf den Stammschutz verzichtet werden, da der Stamm in diesem 
Fall miteingeschlossen wird. 

Artengruppe Vögel 

▪ Die Rodung der drei Obstbäume darf ausschließlich außerhalb der Brutperiode 
der Avifauna stattfinden (d.h. im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar 
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eines jeden Jahres). Die fristgerechte Rodung ist im Rahmen der Baustellenlo-
gistik sicherzustellen. Ist die Einhaltung des Zeitfensters ggf. nicht möglich, 
könnten die Gehölze ggf. auch in den Sommermonaten gerodet werden. In die-
sem Fall sind die Gehölze vor einer Rodung jedoch zwingend von einer qualifi-
zierten Fachkraft auf Nester / Besatz zu überprüfen. Sind keine Nester vorzufin-
den, könnte die Rodung durch die Fachkraft freigegeben werden. Sollten Nester 
vorgefunden werden, sind die Rodungsarbeiten entsprechend auf das Ende der 
Brutperiode zu verschieben. Da die Einsicht in Baumkronen (insbesondere bei 
vollem Blattwerk) schwierig sein kann, wird empfohlen die Rodung in dem dafür 
vorgesehen, unkritischen Winterzeitraum durchzuführen. 

▪ Einhaltung der gesetzlich gültigen Lärmschutzvorschriften für Baustellen.   

▪ Das Bauvorhaben ist durch den Einsatz einer Umweltbaubegleitung (UBB) zu 
unterstützen und zu beaufsichtigen. 

Artengruppe Fledermäuse 

▪ Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die Fle-
dermäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während 
der nächtlichen Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtun-
gen der Baustellen sind nicht zulässig. 

▪ Nächtliche Dauerbeleuchtungen an dem geplanten Lebensmittelmarkt sind 
ebenfalls – auch aufgrund der allgemeinen Lichtverschmutzungsthematik und 
zum Insektenschutz (vgl. Gesetzesbeschluss des Landtags BW vom 
22.07.2020, § 21) – grundsätzlich zu unterlassen, da so eine Störung der Fle-
dermäuse während der Jagd bzw. während der Über-/Transferflüge in die Jagd-
gebiete vermieden werden kann.  

▪ Sind nächtliche Beleuchtungen des geplanten Lebensmittelmarktes ggf. aus si-
cherheitstechnischen Gründen unvermeidbar, sind diese zwingend insekten- 
und fledermausfreundlich zu gestalten (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo 
unbedingt notwendig, Einsatz von Natriumdampflampen oder LED-Leuchten mit 
einer Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin (warmweißes bzw. gelbes Licht), 
die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur 
auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt, nach oben oder seitlich streuende Fas-
sadenanstrahlung oder andere unabgeschirmte Beleuchtung ist nicht zulässig).   

 

3.5 Bodenschutz 

3.5.1 Allgemeine Bestimmungen 
▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-

schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Beim Befahren, Benutzen, Umlagern, Ab- und Auftragen, usw. von Boden bzw. 
Bodenmaterial gilt das Vermeidungsgebot zur Vorsorge gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen nach § 7 BBodSchG einschließlich der Anfor-
derungen an das Auf- und Einbringen von Materialien nach § 6 BBodSchG. Es 
muss daher sichergestellt werden, dass schädliche Bodenveränderungen (Bo-
denverdichtungen, Schadstoffeinträge, etc.) vorsorglich vermieden werden. 

▪ Bodenarbeiten (Befahrung, Benutzung, Abtrag, Auftrag, Umlagerung) dürfen nur 
bei geeigneten, niederschlagsfreien Witterungsverhältnissen und bei ausreichend 
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abgetrocknetem bzw. gefrorenem Boden erfolgen. Stark feuchte und nasse Bö-
den sind für eine Umlagerung nicht geeignet und dürfen auf keinen Fall befah-
ren/benutzt werden. Die Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit nach den 
geltenden technischen Normen (z. B. DIN 19639, DIN 19731 etc.) sind jeweils zu 
beachten und einzuhalten. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu  
gestalten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

▪ Auf die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellung eines Bodenschutzkonzepts 
wird hingewiesen. 

 
Im Zuge der mit Realisierung des Vorhabens verbundenen Neuversiegelungen geht 
hochwertiger Boden verloren. Verluste können dadurch minimiert werden, indem 
kulturfähiger Boden sachgerecht gewonnen und zur Bodenverbesserung auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen verwendet / aufgebracht wird. Im unmittelbaren Umfeld 
der Planung befinden sich landwirtschaftliche Nutzflächen, die für eine Bodenver-
besserung geeignet sind. Hinsichtlich der vorhandenen Schwermetallbelastung im 
Boden kann die Öffnungsklausel angewendet werden. Bei Böden mit naturbedingt 
und großflächig siedlungsbedingt erhöhten Hintergrundgehalten ist die Überschrei-
tung der Vorsorgewerte gemäß Anhang 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV) unbedenklich, soweit eine Freisetzung der Schadstoffe 
oder zusätzliche Einträge nach § 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung keine nachteili-
gen Auswirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen. Hierbei muss sicher-
gestellt werden, dass die zulässigen zusätzlichen jährlichen Frachten an Schadstof-
fen über alle Wirkungspfade nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Boden-
schutzgesetz -BBodSchG) im Zuge der Bodenverbesserung eingehalten werden (in 
Gramm je Hektar). 
Die hochwertige Verwertung von kulturfähigem Boden muss zum Schutz des spar-
samen und schonenden Umgangs mit Boden nach § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie den §§ 1 und § 7 BBodSchG im Bodenschutzkonzept berücksichtigt 
werden. Die untere Bodenschutzbehörde unterstützt bei der Vermittlung von geeig-
neten Flächen und übermittelt bei Bedarf die relevanten Daten (z.B. potenzielle Bo-
denauftragsflächen). 
 

3.5.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 
▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-

spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
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hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 
▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-

ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 
 

3.5.3 Aufschüttungen, Abgrabungen, Planien 
Aufschüttungen, Abgrabungen, Planien im Zuge einer Niveauanpassung oder Ge-
ländemodellierung sind nur in Form einer bodenähnlichen Anwendung möglich (Ein-
baukonfiguration bis max. Z 0*). Hier-bei ist insbesondere § 12 BBodSchV zu be-
achten und anzuwenden. Außerdem ist die Zweckmäßigkeit der Aufschüttung ab-
fallrechtlich nachzuweisen. Für Auffüllungen, die einem technischen Zweck dienen 
(technische Bauwerke), sind die Anforderungen an die Einbaukonfigurationen ge-
mäß der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als 
Abfall eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden) zu beachten. 

 

3.5.4 Bodenschutzkonzept 
Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist im Rahmen des Bauantrags ein 
Bodenschutzkonzept zu erarbeiten. Schadhafte Bodenverdichtungen und daraus 
resultierende nachteilige dauerhafte Veränderungen der Bodenfunktionen sind zu 
vermeiden. Insbesondere ist ein an die Bodenfeuchte und die Witterung angepass-
ten Bauablauf (Berücksichtigung von Stillstandzeiten) zu gewährleisten. Die folgen-
den Punkte sollten, unabhängig von einem Bodenschutzkonzept, in der weiteren 
Planung berücksichtigt werden: 

▪ Einhaltung der im Baugrundgutachten genannten Vorgaben für die Verfüllung 
von Abgrabungen 

▪ Aufgrund der bindigen Struktur sind vor allem die obersten 100 cm als sehr ver-
dichtungsempfindlich einzustufen 

▪ Abgrenzung und Festlegung schützenswerter Böden 

▪ Erarbeitung eines verbindlichen Maßnahmenplans für die Bau- und Rekultivie-
rungsphase, z. B. Grenzen der Befahrbarkeit, Maschineneinsatz, Abtrag, Lage-
rung, Mietenhöhe, Anlegen befestigter Baustraßen etc. 

▪ Maßnahmen für die Rekultivierung und ggf. Maßnahmen für die Zwischenbewirt-
schaftung 

▪ Vorgaben für Dokumentation und Vermittlung von Informationen 

▪ Ausweisung von Lagerflächen für Boden 

▪ Ausweisung von Tabuflächen 

 

3.6 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodäten 
im Verbreitungsbereich von Auensand mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des 
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Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zu-
sätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.7 Altlasten 

Die Planung befindet sich in einem durch historische Berg Bautätigkeit beeinflussten 
Gebiet. Eine vom Landratsamt in Auftrag gegebene Detailuntersuchung vom 
23.11.2016 zur bergbaubedingten Schwermetallbelastung der Böden im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald hat im Umfeld der Planung hohe Schwermetallgehalte 
im Boden vorgefunden, welche der Größenordnung gemäß der Verwaltungsvor-
schrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-
denmaterial (VwV-Boden Verwertung) in > Z2 -> Deponieklasse (DK) einzuordnen 
sind.  

Die zum Zeitpunkt der Detailuntersuchung bekannten Bodenbelastungen stehen er-
fahrungsgemäß einer Bebauung grundsätzlich nicht im Wege, sie können aber beim 
Anfallen von nicht verwertungsfähigem Erdaushub zu deutlich erhöhten Verwer-
tungs- bzw. Entsorgungskosten führen.  

Es ist davon auszugehen, dass die für Schwermetalle ermittelte Beurteilungswerte 
für die Nutzungskategorie Kinderspielflächen und Wohngebiete im Bereich der Pla-
nung oberhalb der Prüfwerte nach der Bundesbodenschutz-Verordnung 
(BBodSchV) liegen. 

Bodenbelastungen, bei denen die Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

3.8 Dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser 

Es wird darauf hingewiesen, dass die dezentrale Beseitigung von Niederschlags-
wasser aus Industrie und Gewerbebetrieben unabhängig von der gewählten Technik 
immer wasserrechtlich erlaubnispflichtig ist (§ 9 Abs. 1 Ziffer 4 Wasserhaushaltsge-
setz). Die Hinweise und Empfehlungen aus dem vorliegenden Entwässerungskon-
zept sind im weiteren Verlauf zu berücksichtigen. 

3.9 Elektromobilität 

Es wird darauf hingewiesen, dass laut Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Ge-
setz (GEIG) vom 25.03.2021 beim Neubau von Nichtwohngebäuden mit mehr als 
sechs Stellplätzen jeder dritte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektrokabel zu verse-
hen ist. Außerdem ist ein Ladepunkt einzuplanen. Bei der Planung von Neubauge-
bieten ist es ratsam, eine ausreichende Dimensionierung der Netzinfrastruktur für 
die Installation von Ladeinfrastruktur zu berücksichtigen. Das bedeutet beispiels-
weise die Verlegung von Leerrohren und ausreichend dimensionierten Stromleitun-
gen für zukünftige Ladeinfrastruktur, z.B. für elektrische Nutzfahrzeuge des Unter-
nehmens (Elektro-Gabelstapler u.a.). 
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ANHANG: PFLANZENLISTE 

 

Zulässig sind: 
 
Bäume 
 

1. standortgerechte, in Oberried heimische, landschaftstypische Laubbaumarten mit 
einem Stammumfang von mindestens 18 cm zum Pflanzzeitpunkt aus dem Her-
kunftsgebiet 7 (Quelle: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, LfU 2002) 
 

Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 
Betula pendula  Hänge-Birke 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Fagus sylvatica  Rotbuche 
Fraxinus excelsior  Gewöhnliche Esche 
Prunus avium   Vogelkirsche 
Quercus robur   Stiel-Eiche 
Sorbus aria   Echte Mehlbeere 
Sorbus aucuparia  Vogelbeere 
Tilia platyphyllos  Sommerlinde 
Ulmus glabra   Berg-Ulme 

 
 

2. hochstämmige, heimische Obstbaumarten mit einem Stammumfang von mindes-
tens 18 cm zum Pflanzzeitpunkt, wie zum Beispiel: 

 
Äpfel  Blauacher, Kaiser Wilhelm, Oldenburg, Jakob Fi-

scher, Brettacher, Boskoop, Gewürzluiken, Blen-
heim Goldrenette, Trierer Weinapfel, Ananas-
renette, Gravensteiner, Danziger Kant, Goldpar-
mäne, Berlepsch Goldrenette, Bohnapfel, Zuc-
calmaglio 

 
Birnen  Gute Luise, Sülibirne, Gelbmöstler, Conference, 

Gellerts Butterbirne, Alexander Lucas, Schweizer 
Wasserbirne 

 
Kirschen   Burlat, Beutelsbacher, Büttners rote Knorpelkische 
 
Nussbäume   Walnuss 

 
Pflaumen / Zwetschgen   Bühler Frühzwetschge, Ontariopflaume, The Czar, 

Hanita 
 

Sträucher 
Hedera helix     Gemeiner Efeu 
Vitis vinifera subs. sylvestris Wilde Weinrebe  


